


Die Umsetzung der EU Dienstleistungsrichtlinie in der 
deutschen Verwaltung 
 
Geleitwort 
 
Die europäische Dienstleistungsrichtlinie – ein knappes Jahr nach 
ihrem Inkrafttreten ist der Begriff weitgehend geläufig. Gleiches lässt 
sich allerdings und bedauerlicherweise mit Blick auf den Inhalt nicht 
sagen.  
Unverändert herrscht hier auf vielen Feldern häufig Ahnungslosigkeit 
vor. Bestenfalls ist bekannt, dass die Richtlinie umfangreiche 
Änderungen insbesondere des Wirtschaftsverwaltungs- und 
Verwaltungsverfahrensrechts erfordert.  
Dieses Wissen kann und darf nicht ausreichen. Denn insgesamt hat 
die EU nur ein Zeitfenster von drei Jahren für die Umsetzung der 
Richtlinie gesetzt. 
Umso  wertvoller dieses Buch. 
Anerkannte Experten vom Lorenz-von-Stein-Institut haben mit 
wissenschaftlicher Präzision eine Studie erarbeitet, die sich konkret 
und umfassend mit den Vorgaben der EU-Kommission 
auseinandersetzt.  
Bedeutet die europäische Dienstleistungsrichtlinie nun tatsächlich das 
Ende der deutschen Verwaltung, wie provokativ gefragt wird? 
Ganz sicher nicht.  
Gleichwohl zeigt die Arbeit durchaus kritische Ansätze auf und sieht 
sich insoweit sicher einig mit Fachleuten aus Verwaltung, Wirtschaft 
und Politik. 
Vielen scheint die EU-Dienstleistungsrichtlinie in einem föderalen Land wie 
Deutschland inkompatibel zur Verwaltungsstruktur. Die Umsetzung der 
Richtlinie durch 16 Bundesländer mit teils unterschiedlichen 
Verwaltungsverfahren ist zumindest problematisch. Dabei weist die 
Ausgangslage in Deutschland durchaus Parallelen zur gesamteuropäischen 
Ausgangslage auf. 
Unbestritten gibt es einiges an rechtlichem und politischem 
Handlungsbedarf, wenn wir die Forderungen der Richtlinie ihrem 
Geiste nach umsetzen wollen. Schließlich soll dieses europäische 
Gemeinschaftswerk mehr bringen, als den viel zitierten einheitlichen 
Ansprechpartner. Wenn in der Lösung dieser Frage die größte 
Aufgabe gesehen wird, hat die Richtlinie ihre sehr viel tiefer 
reichenden Ziele verfehlt.  
Ein weiteres gravierendes Problem liegt darin, dass die IT-Systeme und 
Infrastrukturen unserer Verwaltungseinheiten separiert entstanden sind, 
daher inkompatibel und in aller Regel nicht vernetzt sind. Auch hier ist 
dringend Handlungsbedarf gefordert. Es gilt, die Behördenprozesse 



zielgerichtet zu unterstützen, um letztlich die Forderungen der 
Dienstleistungsrichtlinie erfüllen zu können. 
Ist die EU-Dienstleistungsrichtlinie also doch zum Scheitern verdammt? 
Keineswegs. Auch das zeigt die vorliegende Schrift auf. Denn sie skizziert 
nicht nur die Entstehungsgeschichte und gibt wesentliche Inhalte wider. Sie 
präsentiert auch Lösungsansätze zu verschiedenen Punkten und kann 
insoweit als positive Diskussionsgrundlage dienen.  
Politiker und Verwaltungsexperten sind jetzt gleichermaßen gefordert.   
Denn noch wartet einiges an Anstrengungen, wenn es darum geht, 
gewachsene Barrieren in den unterschiedlichen Verwaltungen der 
Bundesrepublik zu überwinden.  
Hier kann die EU-Dienstleistungsrichtlinie über ihren eigentlichen 
Zweck hinaus ein Treibsatz werden für eine positive 
Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung.    
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